
Fragen der Fraktion Die Linke 

Bürgerschaft  21.02.2022 

 

Mitfahrbänke 

Frage: 

In der Bürgerschaftssitzung vom 14.06.2021 erhielten wir auf unsere Nachfragen zum 

Bearbeitungsstand des Beschlusses BV-P/07/0126 „Aufstellung von Mitfahrbänken im 

Stadtgebiet Greifswald“ Anworten, die erkennen ließen, dass sich viele Punkte der 

Beschlussvorlage noch in der Prüfung befinden.  

Inwieweit ist die Prüfung bezüglich der Punkte  

 mögliche Standorte in den Ortsteilen Riems, Friedrichshagen und Ladebow sowie 

an zentralen Punkten in Greifswald,  

 Mindestmaß an Sicherheit durch eine mögliche Registrierung sowie Nutzung einer 

App für die Organisation der Fahrten und  

 Bestimmung einer möglichen Deckungsquelle vorangeschritten? 

Antwort: 

Es wurden in einem ersten Schritt Absprachen mit dem ÖPNV bezüglich der Nutzung von 

Busbuchten für das kurzzeitige Halten von Kfz, welche Mitfahrwillige aufnehmen wollen, 

vorgenommen.  

Prinzipiell gab es keine Einwände, auch wenn der ÖPNV keine Notwendigkeit für diese 

Einrichtungen sieht.  

Es ist geplant, erst einmal 3 bis 4 Bänke anzusetzen, um die Nutzung und Akzeptanz zu 

prüfen. Im ersten Schritt sollen Riems und Friedrichshagen besser an das städtische 

ÖPNV-Netz angeschlossen werden. Friedrichshagen bis zur Wolgaster Landstraße 

(Kreuzung An der Mühle) und Riems bis zum Hansering/Goethestraße. Wenn sich diese 

Bänke bewähren, kann über eine Erweiterung nachgedacht werden. Die Festlegung der 

Standorte erfolgt in Abstimmung mit dem Stadtbauamt. 

Es soll keine spezielle Gestaltung für die Erkennbarkeit der Bank als „Mitfahrbank“ 

erfolgen, da diese mit einem Zusatzzeichen beschildert und als solche ausgewiesen 

werden. Die Bänke können über das Festwertkonto Bänke (Amt 66) finanziert werden.  

Die Umsetzung soll in 2022 erfolgen. 

Die Stadtverwaltung hat sich Mitte letzten Jahres mit dem Amt Altenpleen in Verbindung 

gesetzt, welches die App „Mitfahrbänke“ unter Nutzung von Fördermitteln hat 

programmieren lassen. 

Die Registrierung der Fahrer*innen kann über die App erfolgen. Durch die App registrierte 

Fahrer*innen müssen dann manuell einen Ausweis im Amt abholen, so dass es 

zumindest einen persönlichen Kontakt mit dem Amt gibt. Das bietet ein Mindestmaß an 

Sicherheit. 



Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die App mit überschaubarem Aufwand über das 

Amt Altenpleen/Stralsund hinaus auch auf Greifswald zu erweitern.  

 

 

 

Rauchverbot  vor den Grundschulen 

 

Frage: 

Des Weiteren wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, 

Mobilität und Nachhaltigkeit am 28.09.2021 zur Beschlusskontrolle des Beschlusses BV-

P-ö/07/0133 „Prüfauftrag: Umsetzung eines Rauchverbots vor Schulen“ darüber 

informiert, dass sich das Anliegen kompliziert gestalte und noch in der Bearbeitung 

befinde. 

Auf Hinweis aus unserer Fraktion sollten vor allem die Grundschulen bei der Prüfung 

priorisiert werden. Gibt es hierzu neue Informationen? 

 

Antwort: 

Der Vorgang befindet sich noch in der Bearbeitung. Es befinden sich  folgende 

Fragestellungen in der Prüfung:  

1. Ob allein baubedingte besondere Gefahrenlagen ausgemacht werden können. 

Eine Begrenzung des Rauchens könnte dann ggf. ausgeschlossen sein, wenn der 

jeweilige Eingangsbereich vor den Schulen sich möglichst frei zeigt. Je mehr sich 

hier jedoch ein „Flaschenhals/Nadelöhr“ zeigt (Eingangstor), desto eher kann eine 

Gefahrenlage durch rauchende Personen wohl angenommen werden.  

2. Ob entsprechende Beschwerden zum Rauchen vor den Eingangsbereichen 

vorliegen bzw. derartige Beschwerden gehäuft aufgetreten sind. Darüber hinaus 

soll insbesondere eine konkrete Einschätzung der Situation durch die 

Beschäftigten vor Ort (Schulleiter*in, ggf. Hausmeister, Sekretärin usw.) durch 

Befragung erfolgen. 

Beschwerden sind bisher nicht bekannt. 

Einen „Flaschenhals/ Nadelöhr“ ist bisher nur bei der Weinert-Schule und der Nexö-

Schule festzustellen.  

Die Zuarbeiten durch die Schulleitungen sind jedoch aufgrund der Winterferien auf den 

24.02.22 terminiert.  

Sobald alle Rückläufe eingetroffen sind, wird eine rechtliche Einschätzung möglich sein, 

ob das Rauchverbot ausgesprochen werden kann. 
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